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C I. 1. 

(7) Umsatz ist der steuerbare Umsatz nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz in einem 

Besteuerungszeitraum i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz bzw. Voranmeldungszeitraum i. 

S. d. § 18 Abs. 2 und 2a Umsatzsteuergesetz. Ein Umsatz wurde dann in einem bestimmten Monat 

erzielt, wenn die Leistung in diesem Monat erbracht wurde. Im Falle der Ist-Versteuerung ist bei der 

Frage nach der Umsatz-Erzielung auf den Zeitpunkt des Zahlungseingangs abzustellen. Wurde eine 

Umstellung von Soll- auf Ist-Besteuerung vorgenommen, hat für die betreffenden Monate im Jahr 

2020 jeweils eine separate Berechnung auf Basis des im Jahr 2019 angewandten 

Besteuerungsregimes zu erfolgen. Nicht als Umsatz zu berücksichtigen sind: Unentgeltliche 

Wertabgaben; Umsätze eines Unternehmensverbundes, die gleichzeitig Kosten des 

Unternehmensverbundes darstellen (Leistungsverrechnung innerhalb des Unternehmensverbundes); 

Umsätze aus gewerblicher Vermietung, die optional der Umsatzbesteuerung unterliegen. Im Falle 

von Gaststätten im Sinne von §1 des Gaststättengesetzes sind solche Umsätze ausgenommen, die auf 

Außerhausverkäufe zum ermäßigten Umsatzsteuersatz entfallen. 

 

4. Höhe, Auszahlung und Verwendung der Novemberhilfe  

(1) Die Höhe der Billigkeitsleistung beträgt 75 Prozent des Vergleichsumsatzes im Sinne von 

Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 8, tageweise anteilig für die Dauer des Coronabedingten Lockdowns im 

Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 9 und 10. Im Leistungszeitraum vom Antragsteller erzielte 

Umsätze bleiben unberücksichtigt, sofern sie 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im Sinne von 

Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 8 nicht übersteigen. Während des Leistungszeitraums vom Antragsteller 

erzielte Umsätze, die über 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 

Absatz 8 hinausgehen, werden vollständig auf die Billigkeitsleistung angerechnet. Im Falle von 

Gaststätten im Sinne von §1 des Gaststättengesetzes sind solche Umsätze von der Anrechnung 

ausgenommen, die auf Außerhausverkäufe zum ermäßigten Umsatzsteuersatz entfallen. 

 

8. Verhältnis zu anderen Hilfen 

 (1) Unternehmen, die eine Leistung durch die erste Phase des Überbrückungshilfeprogramms oder 

die Soforthilfe des Bundes oder der Länder erhalten haben, aber aufgrund des Corona-bedingten 

Lockdowns im November 2020 von Umsatzausfällen im oben genannten Umfang betroffen sind, sind 

erneut antragsberechtigt. Der Leistungszeitraum des Hilfsprogramms für den November 2020 

überschneidet sich mit der zweiten Phase des Überbrückungshilfeprogramms (Leistungszeitraum 

September bis Dezember 2020). Eine Inanspruchnahme des Überbrückungshilfeprogramms 

und/oder der Soforthilfe schließt die Inanspruchnahme der Novemberhilfe nicht aus. Leistungen aus 

der Überbrückungshilfe für den selben Leistungszeitraum werden angerechnet. Wird zuerst ein 

Antrag für die zweite Phase der Überbrückungshilfe und anschließend ein Antrag auf Novemberhilfe 

gestellt, sind die im Rahmen der Überbrückungshilfe für November 2020 beantragten Zuschüsse bei 

der Antragstellung für Novemberhilfe entsprechend anzugeben. Wird zuerst ein Antrag für 

Novemberhilfe und anschließend ein Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt, sind die im Rahmen der 

Novemberhilfe beantragten Zuschüsse bei der Antragstellung für die Überbrückungshilfe 

entsprechend anzugeben.  

(2) Leistungen aus anderen gleichartigen Corona-bedingten Zuschussprogrammen des Bundes und 

der Länder sowie aufgrund der Betriebsschließung bzw. Betriebseinschränkung aus Versicherungen 



erhaltene Zahlungen werden auf die Leistungen der Novemberhilfe angerechnet, soweit die 

Förderzeiträume sich überschneiden. Eine Anrechnung bereits bewilligter bzw. erhaltener Leistungen 

aus anderen Zuschussprogrammen bzw. Versicherungen erfolgt bereits bei der Beantragung der 

Novemberhilfe. Im Falle einer Antragstellung über prüfende Dritte erfolgt eine Anrechnung der 

Leistungen aus Satz 1 und 2 in tatsächlich erfolgter Höhe im Rahmen der Schlussabrechnung.  

(3) Kurzarbeitergeld inklusive der Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen wird für den 

Leistungszeitraum auf die Leistungen der Novemberhilfe angerechnet. Ist die Inanspruchnahme 

entsprechender Leistungen geplant oder erfolgt, sind die voraussichtlichen Leistungen im Rahmen 

des Antrags auf Novemberhilfe mit anzugeben. Im Falle einer Antragstellung über prüfende Dritte 

erfolgt eine Anrechnung der Leistungen aus Satz 1 und 2 in tatsächlich erfolgter Höhe im Rahmen der 

Schlussabrechnung.  

(4) Eine Kumulierung der Novemberhilfe mit anderen öffentlichen Hilfen, die nicht unter die Absätze 

1 bis 3 fallen, insbesondere mit Darlehen, ist zulässig.  

(5) In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass durch die Gewährung der Novemberhilfe der nach der 

„geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ einschlägige Höchstbetrag, gegebenenfalls 

kumuliert mit dem Höchstbetrag der De-MinimisVerordnung, unter Berücksichtigung der sonstigen 

auf der Grundlage dieser Bundesregelung gewährten Hilfen nicht überschritten wird. 

 

12. Steuerrechtliche Hinweise  

(1) Die als Novemberhilfe unter den vorstehenden Voraussetzungen bezogenen Leistungen sind 

steuerbar und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der 

Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Umsatzsteuerrechtlich sind die Novemberhilfen als echte 

Zuschüsse nicht umsatzsteuerbar.  

(2) Die Bewilligungsstelle informiert die Finanzbehörden von Amts wegen elektronisch über die 

einem Leistungsempfänger jeweils gewährte Novemberhilfe; dabei sind die Vorgaben der 

Abgabenordnung, der Mitteilungsverordnung und etwaiger anderer steuerrechtlicher Bestimmungen 

zu beachten.  

(3) Für Zwecke der Festsetzung von Steuervorauszahlungen ist die Novemberhilfe nicht zu 

berücksichtigen. 


